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ZEITGESPRÄCH

Reform des 
Betriebsverfassu ngsgesetzes: 

Sinnvolle Neuerungen?
Die Regierungsl<oalition hat sich im Juni dieses Jahres auf eine Reihe von Änderungen 

des Betriebsverfassungsgesetzes verständigt. Bringen diese Neuerungen Verbesserungen, 
oder schaffen sie nur ein neues Konflii<tpotential? Wolfgang Vogt, Dr Ernst-Gerhard Erdmann 

und Gerd Muhr nehmen Stellung.

W olfgang Vogt

Mehr Mitspracherechte für die Arbeitnehmer im Betrieb

Mitbestimmung kennt keinen 
Stillstand. Ihre Weiterentwick

lung ist ein wesentlicher Bestandteil 
christlich-sozialer Politik. Denn Mit
bestimmung bedeutet:

: ] Anerkennung des Menschen als 
Mittelpunkt des wirtschaftlichen 
Handelns,

!1 Bereitschaft von Arbeitnehmern 
und Gewerkschaften, in Betrieben 
und Unternehmen Mitverantwor
tung zu übernehmen,

: ; Kooperation zwischen Kapital 
und Arbeit bei gleichzeitiger Absage 
an den Klassenkampf.

Die geltende Unternehmens- und 
Betriebsverfassung hat sich be
währt. Für grundlegende Neuerun
gen gibt es daher keinen Anlaß.

Aber neue Entwicklungen in den 
Unternehmen hinterlassen auch 
ihre Spuren in der Betriebsverfas
sung: viele Auszubildende sind 
heute schon zu Beginn ihrer Ausbil
dung über 18 Jahre alt; durch orga
nisatorische Veränderungen und 
durch den Rückgang der Montan-

Produktion droht die Montan-Mitbe- 
stimmung auszulaufen; unter
schiedliche Interessengruppen un
ter den Arbeitnehmern fordern mehr 
Mitsprache im Betriebsrat; der tech
nische Fortschritt mit seinen positi
ven und negativen Folgen für die Ar
beitnehmer schreitet rasant voran; 
leitende Angestellte schließen sich 
zunehmend zur Wahrnehmung ih
rer Interessen in den Betrieben zu
sammen.

Um diesen Veränderungen Rech
nung zu tragen, hat die Koalition ver
einbart, die Unternehmens- und Be
triebsverfassung weiterzuentwik- 
keln und den neuen Herausforde
rungen anzupassen:

□  Wir berücksichtigen die verän
derte Altersstruktur der Auszubil
denden, indem wir die Jugendver
tretung in eine Jugend- und Auszu
bildendenvertretung umwandeln.

□  Wir halten an bewährten Traditio
nen des Sozialstaates fest, indem 
wir die Montan-Mitbestimmung dau
erhaft sichern.

[1 Wir schaffen mehr Demokratie in 
den Betrieben, indem wir die 
Rechte und den Schutz von Minder
heiten verstärken.

ü  Wir passen unsere Betriebsver
fassung den Herausforderungen 
der Zukunft an, indem wir die Beteili
gungsrechte der Betriebsräte bei 
der Einführung neuer Techniken ver
bessern.

i J Wir präzisieren den Begriff des 
leitenden Angestellten und schaffen 
außerhalb des Betriebsverfas
sungsgesetzes die Grundlage für 
die Schaffung von Sprecheraus
schüssen.

Jugend- und 
Auszubildendenvertretung

Die Altersstruktur der Auszubil
denden in den Betrieben hat sich in 
den letzten Jahren drastisch verän
dert. Von 1970 bis 1986 ist vor allem 
aufgrund längerer Schulzeiten das 
Durchschnittsalter der Auszubilden
den von 16,6 auf 18,3 Jahre gestie
gen. Viele Auszubildende sind so
gar bereits zu Beginn ihrer Ausbil
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dung älter als 18 Jahre. Der Jugend
vertretung drohte damit das „Aus
sterben“ ,

Diese Entvi/icklung hat die Koali
tion durch die Anhebung des Wahl
alters auf 25 Jahre für die Auszubil
denden gestoppt. Die Jugendvertre
tung soll das „Sprachrohr“ aller Ju
gendlichen, die in Ausbildung sind, 
gegenüber dem Betriebsrat sein 
und bleiben. Denn für die jungen Ar
beitnehmer bilden Fragen der Be
rufsausbildung den Schwerpunkt ih
res Interesses. Und das ist unab
hängig davon, ob sie minderjährig 
oder volljährig sind. Deshalb wer
den künftig auch volljährige Auszu
bildende in die Jugendvertretung 
einbezogen werden. Nur so kann 
sie die ihr ursprünglich zugedach
ten Aufgaben wieder erfüllen.

Darüber hinaus haben wir ent
sprechend der bewährten Konzep
tion des Betriebsverfassungsgeset
zes einige Änderungen wie z. B. die 
Anpassung des Wahlrechts an die 
Betriebsratswahl, die Verlegung 
des Wahlzeitraums auf den Herbst 
und die Erhöhung der Anzahl der zu 
wählenden Vertreter in Großbetrie
ben vorgenommen.

Damit bereits die Wahlen im 
Herbst 1988 nach neuem Recht 
stattfinden können, hat der Deut
sche Bundestag den Entwurf der 
Koalitionsfraktionen bereits am 16. 
Juni 1988 abschließend beraten. 
Somit ist der Weg frei, um den seit 
Mitte der 70er Jahre geäußerten 
Wunsch der jungen Arbeitnehmer 
nach einer eigenen betrieblichen In
teressenvertretung zu erfüllen.

Dauerhafte Sicherung 
der Montan-Mitbestimmung

Am 23. Juni 1988 haben die Koali
tionsfraktionen in erster Lesung ei
nen Gesetzentwurf eingebracht, mit 
dem die weiteren mitbestimmungs
rechtlichen Fragen geregelt wer

den. Der wichtigste Punkt dabei ist 
die dauerhafte Sicherung der Mon
tan-Mitbestimmung.

Die Montan-Mitbestimmung ist 
nicht irgendeine Form der Mitbe
stimmung. Sie ist Urgestein unse
res Sozialstaates, weil sie die Ab
sage an den Klassenkampf und die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
und zur gemeinsamen Verantwor
tung von Arbeitnehmern und Kapi
taleignern verkörpert. Sie ist kriti
sche Partnerschaft, getragen vom 
gemeinsamen Interesse. Und sie 
fordert und ermöglicht eine der 
größten gesellschaftlichen Errun
genschaften unserer modernen 
Welt: den Kompromiß.

In diesem Geist hat sich die Mon
tan-Mitbestimmung über die Jahr
zehnte auch unter schwersten Bela
stungen bewährt. Bei der Kohle ist 
die Zahl der Arbeitnehmer seit den 
50er Jahren von 600000 auf 
160000 zurückgegangen. Und im 
Stahlbereich sind seit Mitte der 70er 
Jahre über 100000 Arbeitsplätze 
abgebaut worden. Die Zahl der in 
der Montan-Wirtschaft Beschäftig
ten ist heute nicht einmal mehr halb 
so groß wie in den 50er Jahren, Daß

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Wolfgang Vogt. 58, ist Parla
mentarischer Staatssekre
tär beim Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung.
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63, ist Hauptgeschäftsführer 
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Deutschen Gewerkschafts
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wir das bewältigen konnten ohne 
soziale Eruptionen, das verdanken 
wir auch der Montan-Mitbestim
mung. Sie hat den Strukturwandel 
nicht gestört, sondern mitgeholfen, 
ihn sozialverträglich zu gestalten.

Wenn der Gesetzgeber jetzt nicht 
gehandelt hätte, wäre die Montan- 
Mitbestimmung Ende 1988 bei der 
Mannesmann AG und der Salzgitter 
AG ausgelaufen, 1989 bei der Thys
sen AG und 1992 bei der Klöckner- 
Werke AG. Diese Unternehmen be
herrschen vier der fünf Stahlkon
zerne, die heute an der Spitze der 
Montan-Mitbestimmung unterlie
gen. Deshalb hat die Koalition jetzt 
gehandelt, weil wir nicht wollen, daß 
die Montan-Mitbestimmung im 
Stahl dadurch ausgehöhlt wird, daß 
sich eine Konzern-Obergesell
schaft nach der anderen aus ihr ver
abschiedet. Und unsere Sicherung 
ist dauerhaft, weil sie so lange hält, 
solange ein Konzern im wesentli
chen Umfang durch seinen Montan- 
Teil geprägt wird. In Zahlen bedeutet 
das, daß die montan-mitbestimm- 
ten Tochterunternehmen des Kon
zerns insgesamt mindestens 20%  
der Konzern-Wertschöpfung erzie
len oder mehr als 2000 Arbeitneh
mer beschäftigen müssen. Wer sich 
einmal die Größenordnung im Stahl 
anschaut -  etwa die Mannesmann- 
röhren-Werke mit über 20000 Ar
beitnehmern der kann zuversicht
lich sein: Wir leisten mit dem jetzt 
vorliegenden Gesetzentwurf eine 
solide Arbeit.

Montan-Mitbestimmung bedeutet 
Zusammenarbeit. Das setzt voraus, 
daß sowohl die Belegschaften als 
auch ihre Gewerkschaften in die 
Verantwortung für wichtige unter
nehmerische Entscheidungen ein
bezogen werden. Es hat sich be
währt, daß in den Aufsichtsräten Be
legschaftsangehörige und externe 
Arbeitnehmervertreter nebeneinan
der sitzen und sich ergänzen. Des
halb wird an dieser gemischten Zu
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sammensetzung der Arbeitnehmer
seite im Aufsichtsrat festgehalten. 
Wir berücksichtigen aber, daß die 
Belegschaft und ihre Vertreter in 
jahrzehntelanger Mitbestimmungs
praxis immer mehr Selbständigkeit 
erlangt haben. Daher wollen wir die 
Zusammensetzung der Arbeitneh
merbank im Aufsichtsrat nach dem 
Mitbestimmungs-Ergänzungs-Ge- 

setz ändern. In den Konzern-Ober
gesellschaften, die unter die Siche
rungsregelung fallen, wird das Ge
wicht der Belegschaften im Rah
men ihrer Vertretungen in Aufsichts
räten stärker werden. Auch die An
passung des Wahlverfahrens im 

Mitbestimmungs-Änderungs-Ge- 
setz an das Wahlverfahren nach 
dem Mitbestimmungs-Gesetz von 
1976 dient diesem Zweck.

Verstärkung 
der Minderheitenrechte

In der Betriebsverfassung wollen 
wir die Minderheitenrechte in den 
Betrieben stärken. Denn Minderhei
tenschutz ist ein wesentliches Ele
ment unserer Demokratie. Minder
heiten müssen bei Wahlen faire 
Chancen haben. Durch das gel
tende Unterschriftenquorum wird 
eine undemokratische Sperre im 
Vorfeld der Wahl errichtet. Das wis
sen wir spätestens, seitdem das 
Bundesverfassungsgericht eine 
entsprechende Regelung im Perso
nalvertretungsrecht des öffentli
chen Dienstes für verfassungs
widrig erklärt hat.

Deshalb sollen im Betriebsverfas
sungsgesetz das relative Unter
schriftenquorum von Vio auf V20 und 
das absolute Unterschriftenquorum 
von 100 auf 50 Unterschriften her
abgesetzt werden. Außerdem sol
len die im Betrieb vertretenen Ge
werkschaften ein eigenes Wahlvor
schlagsrecht erhalten, wie dies be
reits in den meisten Personalvertre
tungsgesetzen der Länder vorgese

WIRTSCHAFTSDIENST 1988A/II

hen ist und auch im Jahr 1952 vom 
DGB gefordert wurde.

Das geltende Betriebsverfas
sungsgesetz gewährleistet außer
dem Minderheiten im Betriebsrat 
keine angemessene Vertretung in 
den Ausschüssen und bei Freistel
lungen. Die Mehrheit im Betriebsrat 
kann die Minderheit übergehen, 
selbst wenn die Minderheit über 
49%  der Stimmen im Betriebsrat 
verfügt. Deshalb werden die Mög
lichkeiten der Minderheiten zur akti
ven Mitwirkung bei der täglichen Be
triebsratsarbeit dadurch verbessert, 
daß die Ausschußmitglieder und die 
freizustellenden Betriebsratsmit
glieder künftig nach den Grundsät
zen der Verhältniswahl gewählt wer
den.

Splittergruppen werden auch 
künftig keine Chance haben, die Be
triebsratsarbeit zu behindern. Der 
Beweis dafür ist einfach zu führen: 
Nach den Grundsätzen der Verhält
niswahl braucht man in der Regel 
20%  der Stimmen im Betriebsrat, 
um in den Betriebsausschuß zu ge
langen. Das sind keine Splittergrup
pen oder radikale Minderheiten 
mehr, sondern qualifizierte Minder
heiten, wie wir das in der Koalitions
vereinbarung definiert haben. Und 
die Tatsache, daß es unterschiedli
che Arbeitnehmerinteressen gibt, 
darf nicht dadurch überspielt wer
den, daß Minderheiten die aktive 
Mitarbeit im Betriebsrat versagt 
wird. Es ist ein ganz normaler Vor
gang, daß im Betriebsrat unter
schiedliche Arbeitnehmerinteres
sen zum Ausgleich gebracht wer
den. Deshalb soll und muß durch
aus kontrovers im Betriebsrat disku
tiert werden. Anschließend wird ab
gestimmt und der Mehrheitsbe
schluß einheitlich gegenüber dem 
Arbeitgeber vertreten. Das ist De
mokratie im Betrieb.

Wir wollen außerdem die Beteili
gungsrechte des Betriebsrates bei

der Einführung neuer Techniken in 
den Betrieben verbessern. Neue 
Techniken sollen nicht gegen die Ar
beitnehmer, sondern mit ihnen ein
geführt werden.

Neue Techniken

Wer behauptet, das Betriebsver
fassungsgesetz sei völlig unzuläng
lich, der kennt es in Wahrheit nicht. 
Wichtige Rechte sind bereits vor
handen. Die Rechtsprechung hat 
das Ihre dazu beigetragen, daß die 
Rechte In der Praxis auch greifen. 
Wenn ein Arbeitgeber heute Bild
schirmarbeitsplätze schafft, so 
kommt er in aller Regel an der Mit
bestimmung des Betriebsrats nicht 
vorbei. Für eine grundlegende Än
derung des Betriebsverfassungsge
setzes besteht deshalb kein Anlaß.

In zwei Punkten aber halten wir 
Verbesserungen für erforderlich: 
Die Unterrichtungs- und Beratungs
rechte des Betriebsrates und auch 
die Unterrichtung des einzelnen Ar
beitnehmers sollen verbessert wer
den. Betriebsrat und Arbeitnehmer 
dürfen nicht vor vollendete Tatsa
chen gestellt werden. So hat z. B. 
der Arbeitgeber bei der Unterrich
tung des Betriebsrates in Zukunft 
die dafür erforderlichen Unterlagen 
von sich aus vorzulegen, und künf
tig hat die Beratung mit dem Be
triebsrat so rechtzeitig zu erfolgen, 
daß dessen Vorschläge und Beden
ken noch berücksichtigt werden 
können.

Wichtig ist auch, daß künftig der 
Arbeitgeber ausdrücklich bei der be
trieblichen Weiterbildung der Arbeit
nehmer, die von der Planung und 
Einführung neuer Techniken betrof
fen sind, in die Pflicht genommen 
werden soll. Er hat mit dem Arbeit
nehmer zu erörtern, wie dessen be
rufliche Kenntnisse und Fähigkeiten 
im Rahmen der betrieblichen Mög
lichkeiten den künftigen Anforderun
gen angepaßt werden können.
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Denn eine praxisnahe Weiterbil
dung in den Betrieben kann durch 
nichts ersetzt werden.

Sprecherausschüsse

Der Begnff des leitenden Ange
stellten hat in der Vergangenheit oft 
zu Auslegungsschwierigkeiten und 
zu manch umstrittener Entschei
dung der Gerichte geführt. Deshalb 
haben wir den Begriff des leitenden 
Angestellten präzisiert. Präzisie
rung bedeutet dabei weder Erweite
rung noch Einengung. Eine Ver
schiebung der betrieblichen Kräfte
verhältnisse -  gleichgültig zu wes
sen Gunsten -  lehne ich ab, weil 
Konflikte dadurch vorprogrammiert 
werden. Es geht vielmehr darum, in 
Anknüpfung an das geltende Recht 
die gesetzlichen Abgrenzungskrite- 
rien für die Praxis leichter handhab
bar zu machen.

Diesem Anliegen wird die vorge
sehene Neufassung gerecht. Aus
gangspunkt ist wie bisher der funk
tionale unternehmensbezogene 
Begriff, der die -  auch von der

Rechtsprechung immer wieder her
vorgehobenen -  Hauptmerkmale 
„Unternehmens- oder betriebslei
tende Aufgabenstellung“ und „Wei
sungsfreiheit" enthält. Darüber hin
aus wird auch klarer als bisher zum 
Ausdruck gebracht, daß sowohl An
gestellte in „Linienfunktion“ als 
auch Angestellte in „Stabsfunktion“ 
leitende Angestellte sein können.

Ergänzend zum präzisierten funk
tionalen Begriff sind unternehmens
bezogene Auslegungsregeln vorge
sehen, die in Zweifelsfällen eine 
Entscheidungshilfe sein sollen. Nur 
in einem Ausnahmefall kann auf 
eine gesamtwirtschaftliche Gehalts
grenze zurückgegriffen werden, die 
mit 110880 DM im Jahr 1988 hoch 
angesetzt ist, um eine Ausweitung 
des Kreises der leitenden Angestell
ten zu vermeiden.

Wer die gesetzliche Verankerung 
der Sprecherausschüsse kritisiert, 
sollte sich erst einmal im betriebli
chen Alltag Umsehen. In mehr als 
400 Fällen existieren Betriebsräte 
und Sprecherausschüsse schon

heute nebeneinander Warum sollte 
diese Form der Zusammenarbeit 
nicht auch in Zukunft möglich sein? 
Jedenfalls wird jetzt gesetzlich fest
geschrieben, daß Sprecheraus
schüsse nicht in Konkurrenz zum 
Betriebsrat treten können. Sie dür
fen auch nicht die Arbeit des Be
triebsrats blockieren.

Ich bin kein Verfechter der gesetz
lichen Verankerung der Sprecher
ausschüsse für leitende Ange
stellte. Wir haben aber in der Koali
tionsvereinbarung einen Kompro
miß geschlossen, der eine kaum zu 
überschätzende Gegenleistung für 
die Sprecherausschüsse umfaßt: 
Die Sicherung der Montan-Mitbe- 
stimmung. Mit ihr bleibt das Symbol 
einer partnerschaftlichen Sozialord
nung erhalten, in der Kapital und Ar
beit gemeinsam in der Verantwor
tung für das Unternehmen stehen. 
Wir haben versprochen, die Mon
tan-Mitbestimmung dauerhaft zu si
chern. Wir verwirklichen, wozu die 
jetzige Opposition in 13 Jahren Re
gierungsverantwortung nicht im
stande war

Ernst-Gerhard Erdmann

Bedenken gegenüber dem Gesetzentwurf

Die Änderungen der Betriebs
verfassung, auf die sich die 

Regierungskoalition am 1. Juni die
ses Jahres geeinigt hat, bilden zu
sammen mit der beabsichtigten 
Weitergeltung der Montan-Mitbe
stimmung für Unternehmen, die 
dem ursprünglichen Anwendungs
bereich seit Jahren entwachsen 
sind, und dem Entwurf eines Geset
zes über Sprecherausschüsse der 
leitenden Angestellten ein abson
derliches Paket aus verschiedenar
tigen Materien -  hervorgebracht

aus teils unterschiedlichen, teils ge
gensätzlichen politischen Interes
sen. Die Befürworter der einen Ma
terie sind die Gegner der anderen. 
Um ein Scheitern zu vermeiden, bil
dete man ein politisches Junktim, 
demzufolge alle Vorhaben nur ge
meinsam verwirklicht werden sol
len. Im Ergebnis werden deshalb of
fenbar unter dem Etikett einer Ver
besserung des Minderheitenschut
zes sowohl die Schaffung eines ei
genständigen Wahlvorschlags
rechts der Gewerkschaften als auch

die Bildung von Sprecherausschüs
sen der leitenden Angestellten rubri
ziert.

In Veranstaltungen der Verbände 
der leitenden Angestellten war in 
den vergangenen Wochen die Rede 
davon, es gebe eine Allianz der Ar
beitgeberverbände mit den Gewerk
schaften gegen die leitenden Ange
stellten. Nichts ist falscher. Denn die 
Unternehmensleitungen haben 
über Jahre hinweg Statusprozesse 
um die Anerkennung von Führungs
kräften als leitende Angestellte aktiv
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unterstützt und selbst betrieben. Be
dauerlicherweise hat das Bundesar
beitsgericht in einer von uns heftig 
kritisierten Rechtsprechung den Be
griff des leitenden Angestellten im
mer restriktiver ausgelegt. Mit den 
Führungskräften und ihren Organi
sationen sind wir dafür eingetreten, 
diese Rechtsprechung im Sinne der 
ursprünglichen Intentionen des Ge
setzgebers, im Sinne einer funktio
nal richtig gegliederten Führungs
struktur der Unternehmen zu revi
dieren.

Die jetzt gefundenen Formulie
rungen heben in der Tat einige der 
zu einengenden Abgrenzungen in 
der Rechtsprechung des Bundesar
beitsgerichtes zu den leitenden An
gestellten auf. Es seien nur zwei 
Beispiele genannt: Nach der Neu
fassung des § 5 Abs. 3 Nr 3 BetrVG 
kann sich der Aufgabenbereich des 
leitenden Angestellten auf „Unter
nehmen oder Betrieb“ beziehen. 
Damit wird die Rechtsprechung kor
rigiert, die gegen den Wortlaut des 
geltenden Rechts nur auf das Unter
nehmen abgestellt hatte -  mit dem 
für die Praxis unverständlichen Er
gebnis, daß Betriebsleiter häufig 
nicht als leitende Angestellte aner
kannt wurden. Ferner soll nun das 
unrealistische, quantitative Recht
sprechungskriterium des „Überwie- 
gens“ der leitenden Tätigkeit, das 
nur bei ganz wenigen Angestellten 
erfüllt wäre, durch „regelmäßige“ 
Wahrnehmung (leitender) Aufga
ben ersetzt werden.

Die neben dem abstrakt gefaßten 
Grundtatbestand (§ 5 Abs, 3 Nr. 3 
BetrVG) neu eingeführten formalen 
Hilfskriterien (§ 5 Abs. 4 BetrVG) -  
z. B. eine bereits früher erfolgte An
erkennung als leitender Angestell
ter -  können die häufig schwierige 
Abgrenzung im Einzelfall durchaus 
erleichtern.

Insgesamt wird der Kreis der lei
tenden Angestellten durch die Neu

abgrenzung nicht erweitert. Er 
sollte aber in dem Umfang gesichert 
sein, der dem Gesetzgeber von 
1972 vorschwebte, den das Bun
desarbeitsgericht seither fortlau
fend eingeengt hat. Ob und inwie
weit sich die Neuabgrenzung in der 
Praxis tatsächlich bewährt und da
mit den dringend benötigten 
Rechtsfrieden in den Betrieben 
stärkt, bleibt abzuwarten. Zweifel 
sind insoweit schon wegen des 
neuen Zuordnungsverfahrens an
gebracht. Denn dabei wird der Ar
beitgeber, der einen Arbeitnehmer 
als leitenden Angestellten einstellt 
oder ihn dazu befördert, weitge
hend ausgeschaltet. Allein sachge
recht wäre es, dem Arbeitgeber das 
Letztentscheidungsrecht zu über
lassen, selbstverständlich verbun
den mit der Möglichkeit für die Betei
ligten, eine gerichtliche Nachprü
fung zu veranlassen.

Sprecherausschüsse

Wenn wir heute die gesetzliche 
Regelung der Sprecherausschüsse 
der leitenden Angestellten nicht be
fürworten, so heißt dies wahrhaftig 
nicht, daß wir Gegner der Sprecher
ausschüsse seien. Als die Einrich
tung von Sprecherausschüssen 
noch rechtlich umstritten war, haben 
wir ihre gesetzliche Einführung im 
Zuge des Gesetzgebungsverfah
rens zum Betriebsverfassungsge
setz 1972 selbst vorgeschlagen. 
Der Gesetzgeber ist diesem Vor
schlag bekanntlich nicht gefolgt. Wir 
haben daraufhin die Bildung von 
Sprecherausschüssen auf freiwilli
ger Grundlage aktiv gefördert. Etwa 
400 Gremien dieser Art sind heute 
eingerichtet und arbeiten zufrieden
stellend.

Es besteht kein Grund zu der An
nahme, daß sich diese Entwicklung 
ohne gesetzliche Regelung nicht 
fortsetzen würde. Schon 1975 hat 
das Bundesarbeitsgericht eine trag

fähige Rechtsgrundlage für Bildung 
und Wirken der Sprecheraus
schüsse geschaffen, die seither 
nicht mehr ernsthaft in Frage ge
stellt wird. Deshalb besteht heute 
kein gesetzgeberischer Handlungs
bedarf mehr. Ein Eingreifen des Ge
setzgebers erscheint darüber hin
aus unzweckmäßig, weil es ein 
neues Konfliktpotential schafft. Die 
heftigen Reaktionen von Gewerk
schaften und den von ihnen stark 
beeinflußten Betriebsräten lassen 
insoweit schon einiges befürchten. 
Letzten Endes werden aber Streitig
keiten zwischen Betriebsräten und 
Sprecherausschüssen immer auf 
dem Rücken und zu Lasten der Un
ternehmen ausgetragen.

Beim Minderheitenschutz erfor
dert die Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts lediglich die 
Herabsetzung der Zahl von Stützun
terschriften für Wahlvorschläge. 
Das ist nicht wenig, denn es trägt 
zur Befriedigung berechtigter Inter
essen von Minderheiten bei; es 
hätte deshalb völlig ausgereicht, die 
Gesetzgebung darauf zu beschrän
ken. Alle weiteren Regelungen sind 
weder rechtlich erforderlich noch in
haltlich sinnvoll. So räumt die jetzt 
ebenfalls vorgesehene Verhältnis
wahl für die Besetzung von Be
triebsratsausschüssen und die Be
stimmung von Freistellungen klei
nen, radikalen Gruppierungen grö
ßere Entfaltungschancen ein. Dies 
kann insgesamt zu einer -  auch par
teipolitischen -  Fraktionsbildung im 
Betriebsrat führen. Fachkompetenz 
und persönliche Eignung werden 
zukünftig gegenüber Proporzüber
legungen zurücktreten. Als Folge 
kann nicht zuletzt die Zusammenar
beit zwischen Arbeitgeber und Be
triebsrat, die zu einem wichtigen Teil 
von den Betriebsratsausschüssen 
wahrgenommen wird, erschwert 
werden.

Das im Gesetzentwurf ferner ge
nannte Wahlvorschlagsrecht der
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Gewerkschaften bedeutet einen 
groben Verstoß gegen den Verfas
sungsgrundsatz der Chancen
gleichheit bei Wahlen, weil die Ge
werkschaften anders als alle sonsti
gen Gruppierungen keine Stützun
terschriften benötigen sollen. Die 
Einführung eigenständiger gewerk
schaftlicher Rechte stellt darüber 
hinaus eine phnzipielle Verände
rung des bisherigen Systems der 
Betnebsverfassung dar, nach dem 
den Gewerkschaften lediglich unter
stützende, aber keine dem Betriebs
rat und den Arbeitnehmern überge
ordnete Funktionen im Betrieb zu
kommen.

Neue Techniken

Die Erweiterung von Mitwir- 
kungs- und Mitbestimmungsrech
ten von Betriebsräten ist und bleibt

für die unternehmerische Wirtschaft 
eine ganz fundamentale Frage -  
auch und gerade bei der Einführung 
neuer Techniken. Denn die Anpas
sungsfähigkeit an den sich schnell 
wandelnden Stand der Technik und 
an die vielfältigen Anforderungen 
des Marktes hat vitale Bedeutung 
für die deutschen Unternehmen 
und damit auch für ihre Arbeitneh
mer Entscheidungsverzögerungen 
-  nicht erst Entscheidungsblocka
den -  durch zu umfassende Beteili
gungsrechte der Betriebsräte und 
ihre extensive Ausnutzung bringen 
Unternehmen im harten internatio
nalen Wettbewerb in größte Gefahr

Der vorliegende Gesetzentwurf 
dehnt die Informations- und Bera
tungsrechte des Betriebsrats bei 
der Einführung neuer Techniken

aus. Natürlich gehört zur vertrau
ensvollen Zusammenarbeit zwi
schen Unternehmensleitung und 
Betriebsrat schon immer die recht
zeitige Information und Kooperation 
im Bereich wirtschaftlicher und tech
nischer Entwicklungen. Vor diesem 
Hintergrund wird gelegentlich nicht 
ohne mißbilligenden Unterton die 
Frage gestellt, weshalb die Unter
nehmer und ihre Verbände der Er
weiterung von Informations- und 
Beratungsrechten dann reserviert 
gegenüberstehen. Die Antwort lau
tet vor allem: Die sozialen Folgen 
technischer und betrieblicher Verän
derungen sind bereits in einer 
Weise Gegenstand von betriebsver
fassungsrechtlichen Mitwirkungs
möglichkeiten, wie sie in der westli
chen Welt einmalig sind. Es sollte zu 
denken geben, daß die deutsche
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Mitbestimmung ein Hemmschuh 
auf dem Wege zu einer wünschens
werten Vereinheitlichung des euro
päischen Unternehmensrechts ist, 
weil kein anderer Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaft bereit 
ist, sie zu übernehmen. Jede zu
sätzliche Beteiligung der Betriebs
räte vermehrt die zeitraubenden bü
rokratischen Verfahren in den Be
trieben und beeinträchtigt die unter
nehmerischen Investitionsentschei
dungen. Diese neue Belastung darf 
man der deutschen Wirtschaft des
halb im Interesse ihrer Wettbe
werbsfähigkeit nicht auferlegen; 
dies gilt unabhängig von einer erfah
rungsgemäß zusätzlichen Gefahr, 
die durch extensive Interpretation 
neuer Bestimmungen durch die 
Rechtsprechung droht.

Montan-Mitbestimmung

Mit Art. 3 des Gesetzentwurfs 
wird zum vierten Mal der Versuch 
unternommen, Unternehmen, bei

denen die gesetzlichen Vorausset
zungen für die Montan-Mitbestim
mung entfallen sind, im Anwen
dungsbereich dieser Sonderrege
lung festzuhalten. Dabei geht es in 
Wahrheit nicht um eine „Sicherung 
der Montan-Mitbestimmung“ ; der 
Entwurf zielt vielmehr auf eine Aus
weitung der Montan-Mltbestim- 
mung ab, indem nicht mehr die Mon
tanprägung eines Konzerns ent
scheidend ist, sondern eine Mon
tanquote auch unter 20 % genügen 
soll, um ein Überwechseln einer bis
her montanmitbestimmten Kon
zernobergesellschaft in den Gel
tungsbereich des Mitbestimmungs
gesetzes 7 6  zu verhindern. Von der 
im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Änderung des Mitbestimmungser
gänzungsgesetzes wären zur Zeit 
vier Konzernobergesellschaften be
troffen. Das bedeutet mitbestim
mungsrechtlich: Unternehmen mit 
vergleichbarer Produktionsstruktur 
fallen unter unterschiedliche Mitbe
stimmungsregime -  der Montan-

Mitbestimmung oder anderen Mit
bestimmungsgesetzen -  je nach
dem, ob sie in der Vergangenheit 
montanmitbestimmt waren oder 
nicht. Hieraus kann aber eine sachli
che Rechtfertigung für diese Un
gleichbehandlung nicht abgeleitet 
werden. Insoweit bestehen verfas
sungsrechtliche Bedenken insbe
sondere unter dem Gesichtspunkt 
des Gleichbehandlungsgebotes.

Die im Entwurf vorgesehenen 
wahlrechtlichen Änderungen leh
nen sich zwar eng an das im Mitbe
stimmungsgesetz 7 6  festgelegte 
Wahlverfahren an, schließen jedoch 
die dort vorgesehene eigenstän
dige Vertretung der leitenden Ange
stellten ausdrücklich aus. Ob durch 
die wahlrechtlichen Änderungen 
eine mehr die Pluralität innerhalb 
der Belegschaft berücksichtigende 
Besetzung des Aufsichtsrates er
reicht werden kann, erscheint bei 
den Gegebenheiten im Montanbe
reich zweifelhaft.

Gerd Muhr

Der Betriebsfrieden wird gefährdet

Das „Handelsblatt“ schrieb zu 
der Einigung innerhalb der 

Koalition über die letzten strittigen 
Punkte zur Änderung des Betriebs
verfassungsgesetzes: „Die FDP hat 
sich im Interesse ihrer Klientel voll 
gegen Blüm durchgesetzt." Das 
wird wohl so sein. Es fehlt allerdings 
der Zusatz: auf Kosten des sozialen 
Friedens in den Betrieben. Sicher 
ist, daß die von der FDP in den ab
schließenden Koalitionsverhand
lungen durchgedrückte neue Defini
tion des leitenden Angestellten bei 
ihrer gesetzlichen Venvirklichung er

neut zu Auseinandersetzungen in 
den Betrieben und zu zahllosen Ge
richtsverfahren vor den Arbeitsge
richten führen würde.

Die nach Inkrafttreten des jetzt 
bestehenden Betriebsverfassungs
gesetzes, also ab 1972 geführten 
Streitigkeiten über die Begriffsab
grenzung des leitenden Angestell
ten nach § 5 Abs. 3 BetrVG sind ge
rade abgeklungen. Vor dem Bun
desarbeitsgericht ist zur Zeit kein 
einziges Statusverfahren zur Frage 
der Zugehörigkeit zum Personen
kreis der leitenden Angestellten an

hängig. Auch vor den unteren In
stanzen gibt es kaum noch gerichtli
che Auseinandersetzungen.

Gewiß, auch die geltende Rege
lung des § 5 Abs. 3 Ziffer 3 BetrVG -  
die Ziffern 1 und 2 mit der selbstän
digen Einstellungs- und Entlas
sungsbefugnis sowie den Kriterien 
Generalvollmacht und Prokura sind 
außer Streit -  ist kein Ausbund an 
Klarheit. Es geht bei dieser Ziffer 3 
um leitende Angestellte, die „im we
sentlichen eigenverantwortlich Auf
gaben wahrnehmen, die ihnen re
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gelmäßig wegen deren Bedeutung 
für den Bestand und die Entwick
lung des Betriebs Im Hinblick auf be
sondere Erfahrungen und Kennt
nisse übertragen werden“ . Die vor
gesehene neue Ziffer 3 enthält vor 
allem den Zusatz, daß ein Beschäf
tigter dann zu den leitenden Ange
stellten gehört, wenn er bei der 
Wahrnehmung unternehmerischer 
Aufgaben „entweder die Entschei
dungen im wesentlichen frei von 
Weisungen trifft oder sie maßgeb
lich beeinflußt“ .

Diese Definition ist keineswegs 
besser als die bisherige Beghffsab- 
grenzung. Wann ist man im „we
sentlichen“ frei von (welchen) Wei
sungen, und wann werden „maß
geblich“ (welche) Weisungen beein
flußt? Die Zweifelsfragen werden 
keineswegs geringer, sieht man 
sich die von der FDP auf Biegen 
oder Brechen durchgesetzten 
„Hilfskriterien“ an. Im Gegenteil: Be
reits ihre Vielzahl zeigt, daß keines 
von ihnen tauglich sein kann.

In einem neuen Absatz 4 des § 5 
BetrVG soll „im Zweifel“ leitender 
Angestellter sein, wer 1. bisher lei
tender Angestellter gewesen ist, 
oder 2. einer Leitungsebene ange
hört, auf der im Unternehmen über
wiegend leitende Angestellte vertre
ten sind, oder 3. ein für leitende An
gestellte des Unternehmens übli
ches Jahresarbeitsentgelt erhält, 
oder 4., falls auch bei der Anwen
dung der Nummer 3 „noch Zweifel 
bleiben“ (also eine Art „Hilfs-Hilfs- 
Kriterium“ !), ein regelmäßiges Jah
resarbeitsentgelt erhält, das das 
Dreifache der Bezugsgröße nach 
§ 18 des Vierten Buches des Sozial
gesetzbuches (zur Zeit ergibt sich 
daraus ein Jahresarbeitsentgelt von 
110880 Df^) überschreitet.

Die Ausrichtung an irgendwel
chen Gehaltsgrenzen für die Ent
scheidung über die Zugehörigkeit 
zum Personenkreis der leitenden
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Angestellten ist absurd. Einmal ab
gesehen von den Möglichkeiten der 
Manipulationen, mit welcher Be
rechtigung soll jemand schon des
wegen zu diesem Personenkreis 
gehören, weil er ein Gehalt In einer 
Höhe wie auch leitende Angestellte 
bekommt? Und leitender Angestell
ter wird man nicht allein schon da
durch, daß eine Tätigkeit auf einer 
Ebene vernchtet wird, auf der über
wiegend leitende Angestellte tätig 
sind.

Über den ebenfalls als „Hilfskrite- 
hum“ aufgenommenen Verweis auf 
die bisherige Begriffsabgrenzung 
braucht man erst gar nicht zu reden. 
Auch dieses Kriterium wird kaum et
was bringen. Denn wenn eine neue 
Begriffsabgrenzung kommt, wird ja 
gerade die Frage auftreten, ob die 
bisherige Zuordnung überhaupt 
noch richtig ist.

Solche und andere auftretende 
Fragen zeigen sehr deutlich den 
Pferdefuß dieser „Hilfskriterien“ . 
Sie sind nämlich nicht funktionsbe
zogen. Die Funktion des leitenden 
Angestellten -  und damit zugleich 
seine Legitimation für die Zugehö
rigkeit zu diesem Personenkreis -  
besteht darin, daß er, zumindest in 
Teilbereichen, wesentlichen Anteil 
an der Unternehmensführung hat 
und diese Aufgaben seiner Gesamt
tätigkeit das Gepräge geben. Die 
Anknüpfung an andere als funk
tionsbezogene Kriterien, sei es 
auch nur in der Form von „Hilfskrite
rien“ . führt letztlich zu einer Funk
tionsentleerung und kann noch 
nicht einmal im Interesse der wirk
lich leitenden Angestellten liegen.

Sprecherausschüsse 
als Konkurrenzorgane

Bei der betriebsverfassungs
rechtlichen Abgrenzung des leiten
den Angestellten geht es darum, 
solche Personen grundsätzlich aus 
dem Geltungsbereich des Betriebs

verfassungsgesetzes herauszu
nehmen, die als Mitträger der unter
nehmerischen Funktion zur Unter
nehmensleitung gehören und damit 
in einem nicht zu übersehenden 
funktioneilen Gegensatz zu den Ar
beitnehmern stehen, die der Be
triebsrat repräsentiert. Der leitende 
Angestellte nach § 5 Abs. 3 BetrVG 
hat in einer hervorragenden Funk
tion typische Unternehmeraufga
ben wahrzunehmen. Es ist somit die 
Unternehmernähe festzustellen.

Bei einem solchen leitenden An
gestellten können auf der Arbeits
vertragsebene durchaus vertrags
rechtliche Probleme auftreten. Ei
ner Kollektivvertretung, eines Ver
tretungsorgans nach dem Organisa
tionsmuster des Betriebsrats, be
dürfen die leitenden Angestellten je
doch nicht.

Nach den Plänen der Koalition 
soll der Sprecherausschuß zwar 
nicht in das Betriebsverfassungsge
setz einbezogen werden, sondern 
eine eigene gesetzliche Grundlage 
erhalten. Gleichwohl würde ein auf 
gesetzlicher Grundlage gebildeter 
Sprecherausschuß zu einem Kon
kurrenzorgan für den Betriebsrat 
werden.

Diese Feststellung ist nicht nur zu 
treffen, weil sich die vorgesehenen 
Regelungen zur Bildung, Organisa
tion und Geschäftsführung des 
Sprecherausschusses eng an die 
für den Betriebsrat geltenden Be
stimmungen anlehnen. Mindestens 
genauso wesentlich ist, daß eine 
eindeutige Abgrenzung der Zustän
digkeitsbereiche des Sprecheraus
schusses und des Betriebsrats an
gesichts der Verzahnung der Ar
beitsprozesse und der ineinander
greifenden Arbeitsorganisation in 
der Praxis kaum möglich ist.

In den beabsichtigten Gesetzes
regelungen wird dies sehr deutlich. 
So ist vorgesehen, daß beim Ab-
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Schluß von Betriebsvereinbarungen 
zwischen Arbeitgeber und Betriebs
rat der Sprecherausschuß nicht nur 
das Recht einer zeitweiligen Aus
setzung der beabsichtigten Verein
barung erhalten soll. Darüber hin
aus soll eine Betriebsvereinbarung 
gerichtlich aufhebbar sein, soweit 
sie die rechtlichen Interessen der 
leitenden Angestellten beeinträch
tigt und unbillig ist.

Der Sprecherausschuß soll be
stimmte Unterrichtungs- und Bera
tungsrechte erhalten, auch in w irt
schaftlichen Angelegenheiten. Sol
che Regelungen zeigen deutlich, 
wie schief die Forderungen nach ge
setzlicher Errichtung von Sprecher
ausschüssen sind: Leitende Ange
stellte, die wegen ihrer Tätigkeit in 
Unternehmernähe stehen und Mit
träger der unternehmerischen Funk
tion sind, sollen von der Arbeitgeber
seite über wirtschaftliche Fragen 
des Unternehmens unterrichtet wer
den! Auch mit solchen Regelungen 
wird einer Sonderstellung der leiten
den Angestellten die Basis entzo
gen. Es ist widersinnig, von einem 
maßgeblichen Einfluß auf die Unter
nehmensführung zu sprechen, 
wenn gleichzeitig ein Bedürfnis re
klamiert wird, über wirtschaftliche 
Angelegenheiten unterrichtet zu 
werden.

Vor diesem Hintergrund ist es 
nicht verwunderlich, daß auch die 
Arbeitgeberseite gegen eine ge
setzliche Verankerung von Spre
cherausschüssen ist. Für die Arbeit
geber liegen die Nachteile in der Be
fürchtung, daß Nebenstrukturen 
entstehen, die zu einer Bürokratisie
rung der Unternehmensleitungen 
beitragen und das Konfliktpotential 
erhöhen.

Polarisierung 
und Spaltungstendenzen

Neben der gesetzlichen Errich
tung von Sprecherausschüssen

WIRTSCHAFTSDIENST 1988A/II

und der neuen Begriffsabgrenzung 
des leitenden Angestellten sieht die 
Gesetzesvorlage weitere Regelun
gen vor, die Spaltungstendenzen 
enthalten und geeignet sind, erheb
liche Unruhe und Auseinanderset
zungen in die Betriebe und Betriebs
vertretungen hineinzutragen. Von 
der vorgesehenen Ausweitung der 
Minderheitenregelungen ist allein 
die Reduzierung des prozentualen 
Unterschriftenquorums für Wahlvor
schläge zum Betriebsrat von bisher 
zehn Prozent auf nunmehr fünf Pro
zent gerechtfertigt. Das ergibt sich 
aus einer Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts vom 16.10. 
1984 zu den dem Betriebsverfas
sungsrecht entsprechenden Wahl
vorschriften des Bundespersonal
vertretungsgesetzes, mit der das 
Gericht die bisher vorgeschriebene 
Unterzeichnung durch grundsätz
lich ein Zehntel der Beschäftigten 
als eine zu hohe Zugangsschranke 
für Wahlvorschläge ansieht.

Nicht mehr gerechtfertigt ist je
doch, für Großbetriebe noch unter 
diese Fünf-Prozent-Grenze zu ge
hen, indem die bisher geltende 
Höchstzahl von 100 Unterschriften 
aus der Mitte der Belegschaft auf 50 
Stützunterschriften gesenkt werden 
soll. Das führt ebenso zur Stimmen
zersplitterung wie das weiter vorge
sehene eigenständige Wahlvor
schlagsrecht der Gewerkschaften. 
Wahlvorschläge von Gewerkschaf
ten sollen keiner Stützunterschrift 
von Belegschaftsangehörigen be
dürfen. Die Unterzeichnung durch 
zwei Gewerkschaftsbeauftragte, 
die nicht dem Betrieb angehören, 
soll ausreichen.

Der DGB hält eine solche Rege
lung nur für gerechtfertigt, wenn im 
Betrieb noch kein Betriebsrat -  aus 
welchen Gründen auch im m er-vo r
handen ist. Sie ist im geltenden Ge
setz (§ 14 Abs, 7 BetrVG) bereits 
enthalten und in dieser Hinsicht not

wendig, weil es in betriebsratslosen 
Betrieben aller Erfahrung nach sehr 
schwer ist, Wahlvorschläge mit 
Stützunterschriften aus der Mitte 
der Belegschaft zu erstellen, ln den 
Fällen, in denen eine Betriebsvertre
tung schon vorhanden ist, sollte da
gegen jede im Betrieb vertretene 
Gewerkschaft gehalten sein, so 
viele Unterschriften der Arbeitneh
mer beizubringen, wie dies auch 
sonst für Wahlvorschläge notwen
dig ist. Nur dadurch zeigt sich, ob 
eine Gewerkschaft auch den not
wendigen Rückhalt in der Beleg
schaft hat.

Die vorgesehene Erhöhung der 
Gruppenschranken zwischen Ange
stellten und Arbeitern sowie die An
wendung des Verhältniswahlrechts 
bei der Besetzung von Betriebsrats
ausschüssen und bei der Freistel
lung von Betriebsratsmitgliedern 
dient durch den damit herbeigeführ
ten Listen- und Gruppenproporz ei
ner Zersplitterung des Betriebsrats. 
Im übrigen führt der durch das Ver
hältniswahlrecht entstehende Li
stenproporz zu einer Fraktionierung 
des Betriebsrats und damit zu einer 
Polarisierung, Gerade in dem Ver
hältniswahlrecht sehen auch maß
gebende Arbeitgebervertreter die 
Gefahr, daß die Konkurrenz der In
teressenvertretungen im Betriebs
rat verstärkt wird, Machtkämpfe ent
stehen und radikalen Gruppen 
Chancen eingeräumt werden.

Der Bundesvorstand des Deut
schen Gewerkschaftsbundes hat 
die Koalition aufgefordert, diese Be
strebungen zur Änderung des Be
triebsverfassungsrechts zu unter
lassen, Erforderiich sei vielmehr ein 
Ausbau der Mitbestimmungsrechte 
der Arbeitnehmer Dagegen würde 
eine Zerschlagung von Mitbestim
mungsstrukturen den sozialen Frie
den in den Betrieben, darüber hin
aus aber auch den sozialen Kon
sens in der Gesellschaft schwer ge
fährden.
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